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SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
EO Erwerbsersatzordnung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
SGB Schweizerischer Gehörlosenverbund
EOG Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei

Mutterschaft
(Erwerbsersatzgesetz)

SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
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USAM Union suisse des arts et métiers
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerungsentwicklung

2007 stieg die Bevölkerungszahl der Schweiz um 1,1% auf 7'592'400 Personen (nicht
enthalten sind darin internationale Funktionäre, Ausländer mit einem Aufenthaltsstatus
von weniger als einem Jahr und Asylsuchende mit laufendem Verfahren). Dies bedeutet
die grösste Zunahme seit Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Über 80%
des Wachstums waren erneut auf die Immigration zurück zu führen, 20% gingen auf das
Konto eines Geburtenüberschusses. Die „Überalterung“ der Bevölkerung prägte sich
weiter aus: Die Personen über 65 Jahre stellten 16,4% der Gesamtbevölkerung
(gegenüber 15,4% im Jahr 2000), die Jugendlichen unter 20 Jahren noch 21,5% (2000:
23,1%). Neben dem Rückgang der Geburtenrate und der höheren Lebenserwartung ist
dafür wesentlich der Übergang ins Rentenalter der „Baby-Boom“-Generation
verantwortlich. Sieben Kantone (FR +2,2%, ZH +1,8%, ZG +1,75%, SZ +1,6%, VS +1,5%, VD
+1,5% und TI +1,2%) registrierten eine Bevölkerungszunahme über dem Landesmittel;
einzig im Kanton Uri ging die Bevölkerung zurück (um -0,1%). Während des
Berichtsjahres wurden 40'100 Ehen geschlossen und 19'700 Scheidungen
ausgesprochen. Zudem wurden rund 2'000 registrierte gleichgeschlechtliche
Partnerschaften eingegangen, in 70% der Fälle von Männern. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2007
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Der Kanton Tessin wies zukunftsweisende Wege für die Unterstützung junger Familien.
Die Regierung legte einen Gesetzesentwurf vor, der über zwei lohn- und
haushaltsabhängige Zulagen allen Familien mit Kindern ein staatlich garantiertes
Mindesteinkommen sichern will. Die beiden neuen Zulagen orientieren sich an den
AHV-Ergänzungsleistungen, die ein minimales verfügbares Einkommen nach Abzug von
Miete und Sozialversicherungen festlegen. Die Leistungen verstehen sich als ein jedem
Kind bis zum Erreichen des 15. Altersjahrs zustehendes Mindesteinkommen, mit
welchem minderbemittelten Eltern und vor allem alleinerziehenden Frauen die
Inanspruchnahme von Fürsorgeleistungen erspart werden soll. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.03.1994
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Tessin führte ein neues Familienzulagengesetz ein, das bedürftigen Familien
mit Kindern unter drei Jahren existenzsichernde Familienzulagen garantiert. Der
Grundgedanke hinter dem neuen Gesetz, das ab Juli 1997 in eine vierjährige
Versuchsphase tritt, ist, dass die Geburt eines Kindes nicht Grund für Armut sein darf.
Das neue System zeichnet sich durch zwei Elemente aus: Einerseits erhalten
einkommensschwache Familien gezielte und massgeschneiderte Hilfe, andererseits
entstehen durch ausgeklügelte finanztechnische Umlagerungen (Einsparungen bei der
Sozialhilfe, verminderter Teuerungsausgleich auf den generellen Kinderzulagen) keine
Mehrkosten für den Staat, und auch die Arbeitgeber werden nicht zusätzlich zur Kasse
gebeten. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.07.1996
MARIANNE BENTELI

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 4

1) Presse vom 22.2.08.
2) SGT, 28.3.94
3) A. Friedmann Wanshe, "Il canton Ticino introduce une nuova legge sugli assegni di famiglia", in Familienfragen, 1996, Nr. 2,
S. 39 ff.; NQ, 21.5.und 12.6.96; NZZ, 17.6.96; Bund, 19.7.96.
4) BBl 2020, S. 141 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
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